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Preisblatt

Wärmeverbund Kirchzarten
Preise gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026

Preisübersicht

Preisbestandteil Gültig ab Preis netto Preis brutto * Veränderung

Arbeitspreis
Euro / kWh

01.01.2026
01.01.2025

0,1196
0,1230

0,1423
0,1464

-2,80 %

CO2-Abgabe
Euro / kWh

01.01.2026
01.01.2025

0,0141
0,0119

0,0168
0,0142

+18,50 %

Umlagen, Abgaben und Steuern
Euro / kWh

01.01.2026
01.01.2025

0,00000
0,00203

0,00000
0,00242

-100,00 %

Messpreis
Euro / Jahr

01.01.2026
01.01.2025

230,47
223,37

274,25
265,81

+3,20 %

Leistungspreis
Euro / kW / Jahr

01.01.2026
01.01.2025

45,17
43,59

53,75
51,87

+3,60 %

*Die gerundeten Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 19 %.

LPV Leistungspreis Der Leistungspreis ist das von der gelieferten Arbeit (Wärme) unabhängige Entgelt für die 
Anlageninvestition, den Betrieb und die Instandhaltung. Er wird multipliziert mit der 
Anschlussleistung in kW.

APV Arbeitspreis Der Arbeitspreis ist das Entgelt für die tatsächlich gelieferte Arbeit (Wärme), die am 
Wärmemengenzähler des Kunden gemessen wird. Er wird multipliziert mit der gelieferten 
Arbeit in kWh.

MPV Messpreis Der Messpreis ist das Entgelt für die Bereitstellung und das Unterhalten der 
Messeinrichtung, die Abrechnung und das Inkasso. Der Messpreis ist auch zu zahlen, wenn 
der Kunde keine Arbeit (Wärme) bezieht. Der Messpreis ist abhängig von der eingebauten 
Zählergröße (Nenndurchfluss). Die Zählergröße ist auf dem Zähler angegeben.

UMV Umlagen, 
Abgaben und 
Steuern

Der Preis der Umlagen, Abgaben und Steuern Wärme ist abhängig von der tatsächlich 
gelieferten Wärmemenge, die an der Übergabestation des Kunden gemessen wird.

COV CO2 Preis Die CO2 Abgabe für Wärmekunden ist abhängig von dem jährlichen Anlagespezifischen 
Emissionsfaktor, dem aktuellen CO2 Preis gemäß dem Brennstoffemissionshandelsgesetz 
und dem Umrechnungsfaktor.
Anlagenspezifischer Emissionsfaktor = 0,217 kg CO2/ kWh th [Basis 2021] 
CO2 - Preis = aktueller CO2 Preis [gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz]
Umrechnungsfaktor (in ct/ kWh) = 0,1

Sollten nach Vertragsabschluss geänderte oder neu eingeführte Steuern, Abgaben oder Umlagen, erlassene Gesetze, Regierungs- und 
Verwaltungsmaßnahmen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Akte irgendwelcher Art oder technische Vorschriften, insbesondere auch im 
Bereich des Umweltschutzes, die Wirkung haben, dass die Erzeugung, der Bezug, die Fortleitung oder die Verteilung von Wärme unmittelbar 
oder mittelbar verteuert werden, so erhöht sich der Wärmepreis entsprechend von dem Zeitpunkt an, ab dem die Verteuerung wirksam wird. 
Das Gleiche gilt auch für Verbilligungen. Werden nach Vertragsschluss Steuern, Abgaben und/oder vom Gesetzgeber verursachte 
Belastungen mit Einfluss auf die Preise gemäß Ziffer 5 des Vertrages in Verbindung mit der Preisvereinbarung eingeführt oder geändert, so 
ändert die ewk die Preise entsprechend. Preisänderungen aufgrund dieser Bestimmung dürfen keinen zusätzlichen Gewinn oder Verlust für 
die ewk zur Folge haben.
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Preisberechnung

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Preisberechnung. Aufgeführt sind die verwendeten Formeln und deren 
Variablen (Preisbestandteile und Index-Werte). Die mit einer 0 am Ende dargestellten Variablen sind die Basiswerte der 
jeweiligen Indizes. Bei den mit einem am Ende gekennzeichneten Variablen handelt es sich um Werte aus der Vorperiode. 
Diese werden in der nachfolgenden Übersicht der Indizes und Preisbestandteile als T-1 Werte bezeichnet. Variablen, die am 
Ende ein X enthalten sind die historischen Basispreise zu einem festgelegten Zeitraum.

Preisbestandteil / -berechnung

APV | Arbeitspreis

APV = ( APV0 * 100 ) * ( 0,5 * EGS / EGS0 + 0,5 * ZHI / ZHI0 ) / 100

APV = ( 0,0598 * 100 ) * ( 0,5 * 179,48 / 84 + 0,5 * 179,05 / 96,11 ) / 100

APV = 0,1196

LPV | Leistungspreis

LPV = LPV0 * ( 0,4 * LOI / LOI0 + 0,6 * INV / INV0 )

LPV = 36 * ( 0,4 * 25,19 / 19,88 + 0,6 * 117,38 / 94,18 )

LPV = 45,17

MPV | Messpreis

MPV = MPV0 * ( 0,7 * INV / INV0 + 0,3 * LOI / LOI0 )

MPV = 184 * ( 0,7 * 117,38 / 94,18 + 0,3 * 25,19 / 19,88 )

MPV = 230,47

COV | CO2-Abgabe

COV = ( 0,217 * CO2 * 0,1 ) / 100

COV = ( 0,217 * 65 * 0,1 ) / 100

COV = 0,0141

UMV | Umlagen, Abgaben und Steuern

UMV = UMV0 * ( GSU / GSU0 )

UMV = 0,0004 * ( 0 / 0,00059 )

UMV = 0,00000
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Übersicht der Indizes und Preisbestandteile

Preisbestandteil / -erklärung

APV0 | Arbeitspreis - Basiswert

Wert: 0,0598   Zeitraum: 01.01.2018 - 31.01.2018  Basisjahr: -   Abgerufen am: -
Preisformel: Arbeitspreis
Quelle:  -
Tabelle: -

EGS0 | Erdgasindex - Bezugs-Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandabsatz) - Basiswert

Wert: 84   Zeitraum: 01.10.2016 - 30.09.2017   Basisjahr: 2021 = 100   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: Arbeitspreis
Quelle:  https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=61241-0006
Tabelle: 61241-0006 | Merkmal: GP2019 2-6-Steller: Gewerbliche Produkte | Code: GP19-352227

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)

EGS | Erdgasindex - Bezugs-Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandabsatz)

Wert: 179,48   Zeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025   Basisjahr: 2021 = 100   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: Arbeitspreis
Quelle:  https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=61241-0006
Tabelle: 61241-0006 | Merkmal: GP2019 2-6-Steller: Gewerbliche Produkte | Code: GP19-352227

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)

ZHI0 | Zentralheizungsindex - Fernwärme - Basiswert

Wert: 96,11   Zeitraum: 01.10.2016 - 30.09.2017   Basisjahr: 2020 = 100   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: Arbeitspreis
Quelle:  https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=61111-0004
Tabelle: 61111-0004 | Code: CC13-04550

Der Index 'Verbraucherpreisindex ' ist den monatlichen Veröffentlichungen 'Verbraucherpreisindizes für Deutschland' des Statistischen 
Bundesamtes zu entnehmen.

ZHI | Zentralheizungsindex - Fernwärme

Wert: 179,05   Zeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025   Basisjahr: 2020 = 100   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: Arbeitspreis
Quelle:  https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=61111-0004
Tabelle: 61111-0004 | Code: CC13-04550

Der Index 'Verbraucherpreisindex ' ist den monatlichen Veröffentlichungen 'Verbraucherpreisindizes für Deutschland' des Statistischen 
Bundesamtes zu entnehmen.
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Preisbestandteil / -erklärung

MPV0 | - Basiswert

Wert: 184   Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019   Basisjahr: -   Abgerufen am: -
Preisformel: Messpreis
Quelle:  -
Tabelle: -

INV0 | Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten - Basiswert

Wert: 94,18   Zeitraum: 01.10.2016 - 30.09.2017   Basisjahr: 2021 = 100   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: Messpreis
Quelle:  https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=61241-0004
Tabelle: 61241-0004 | Merkmal: GP2019 (Sonderpositionen) | Code: GP-X008

Der Index 'Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten' ist den monatlichen Veröffentlichungen 'Erzeugerpreisindex gewerblicher 
Produkte' des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden zu entnehmen.

INV | Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten

Wert: 117,38   Zeitraum: 01.10.2024 - 30.09.2025   Basisjahr: 2021 = 100   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: Messpreis
Quelle:  https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=61241-0004
Tabelle: 61241-0004 | Merkmal: GP2019 (Sonderpositionen) | Code: GP-X008

Der Index 'Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten' ist den monatlichen Veröffentlichungen 'Erzeugerpreisindex gewerblicher 
Produkte' des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden zu entnehmen.

LOI0 | Aktuelle Tarifvergütung der Entgeltgruppe 8, Stufe 2 gem. Tarifvertrag TV-V - Basiswert

Wert: 19,88   Zeitraum: 01.10.2016 30.09.2017   Basisjahr: -   Abgerufen am: 17.11.2025
Preisformel: Leistungspreis
Quelle:  https://www.vka.de/tarifvertraege/tv-v
Tabelle:

Tarifvergütung nach Entgeltgruppe 8, Stufe 2, TV-V

LOI | Aktuelle Tarifvergütung der Entgeltgruppe 8, Stufe 2 gem. Tarifvertrag TV-V

Wert: 25,19   Zeitraum: 01.10.2024 30.09.2025   Basisjahr: -   Abgerufen am: 17.11.2025
Preisformel: Leistungspreis
Quelle:  https://www.vka.de/tarifvertraege/tv-v
Tabelle:

Tarifvergütung nach Entgeltgruppe 8, Stufe 2, TV-V

LPV0 | - Basiswert

Wert: 36   Zeitraum: 01.01.2018 - 31.01.2018   Basisjahr: -   Abgerufen am: -
Preisformel: Leistungspreis
Quelle:  -
Tabelle: -
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Preisbestandteil / -erklärung

CO2 | CO2-Preis in EUR/Tonne

Wert: 65 Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025   Basisjahr: -   Abgerufen am: 06.11.2025
Preisformel: CO2-Abgabe
Quelle:  https://www.gesetze-im-internet.de/behg/BJNR272800019.html
Tabelle:

Preis für Emissionszertifikate nach dem Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen 
(Brennstoffemissionshandelsgesetz - BEHG).

UMV0 | - Basiswert

Wert: 0,0004   Zeitraum: 01.10.2022 - 31.10.2022   Basisjahr: -   Abgerufen am: -
Preisformel: Umlagen, Abgaben und Steuern
Quelle:  -
Tabelle: -

GSU0 | Gasspeicherumlage - Basiswert

Wert: 0,00059   Zeitraum: 01.10.2022 - 31.10.2022   Basisjahr: -   Abgerufen am: -
Preisformel: Umlagen, Abgaben und Steuern
Quelle:  https://www.tradinghub.eu/de-de/
Tabelle:

jeweils aktuelle Gasspeicherumlage nach §35e EnWG

GSU | Gasspeicherumlage

Wert: 0   Zeitraum: 01.01.2026 - 31.12.2026   Basisjahr: -   Abgerufen am: -
Preisformel: Umlagen, Abgaben und Steuern
Quelle:  https://www.tradinghub.eu/de-de/
Tabelle:

jeweils aktuelle Gasspeicherumlage nach §35e EnWG



Seite 7 von 7

Der Leistungspreis Investition und Betrieb, der Arbeitspreis sowie der Messpreis verändern sich zum 01. Januar eines jeden 
Jahres.

Maßgebend für die Anpassung des Leistungs-, Arbeits- und Messpreises zum 01. Januar ist jeweils das arithmetische Mittel 
eines zusammenhängenden 12-Monatszeitraums der davor genannten Indizes.

Der 12-Monatszeitraum beginnt im Oktober des Vorvorjahres und endet im September des Vorjahres.

Maßgebend für die Anpassung des Gasumlagepreise Wärme sind die jeweils aktuell gültigen Preise der Gasspeicherumlage 
nach § 35e EnWG.

Sofern die zugrunde gelegten Indizes vom Statistischen Bundesamt umbasiert werden, gelten die Indizes ab dem Tage der 
Veröffentlichung durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis. Sollten die zugrunde gelegten Indizes vom 
Statistischen Bundesamt nicht mehr fortgeschrieben oder veröffentlicht werden, so treten ab dem Tage des Wegfalls der 
ursprünglich vereinbarten Preise und Indizes an deren Stelle jeweils diejenigen Preise und Indizes, die den Index ersetzen 
oder, wenn die ursprünglichen Preise und Indizes nicht ersetzt werden, diejenigen Preise und Indizes, die hinsichtlich der 
Voraussetzungen den ursprünglichen weitestgehend am nächsten kommen.

Ändern sich die Art der von der ewk eingesetzten Brennstoffe, das Verhältnis der Brennstoffe zueinander oder die 
Verhältnisse auf dem Wärmemarkt, so ist die ewk berechtigt und verpflichtet, die Faktoren der Preisänderungsklausel den 
neuen Verhältnissen anzupassen, um die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme als auch die 
jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt im Sinne des § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV angemessen zu berücksichtigen.

-Preis basiert auf den Vorgaben des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG). 
-Emissionen Emissionszertifikate zu 

erwerben. Bis einschließlich 2025 gelten gesetzlich festgelegte Festpreise. Für das Jahr 2026 erfolgt die Bepreisung im 

Kosten für den Erwerb der Zertifikate können innerhalb dieses Korridors variieren. Sollte eine Beschaffung außerhalb der 
regulären Handelsphase notwendig sein, können die Kosten den Korridor überschreiten. Maßgeblich für die Abrechnung 
gegenüber unseren Kunden sind die tatsächlich entstandenen Kosten für den Erwerb der erforderlichen Zertifikate. Daher 
kann der in der Endabrechnung ausgewiesene Emissionspreis von den in der Preisformel genannten Werten abweichen. 

-Preises ist es, Anreize für eine 
umweltfreundliche Wärmeversorgung zu schaffen und die Emissionen im Sinne der Klimaschutzziele zu reduzieren. Wir 
verpflichten uns, die Kosten transparent darzustellen und ausschließlich die realen Aufwendungen für die Zertifikate 
weiterzugeben.


